
Wenige Sekunden später befand sich der Zug ‘bereits 
auf einer Weiche, die etwa 100 Meter hinter dem Stell
werk folgte. Der Lokführer B., der bemerkte, daß sich 
der Zug auf einer Weiche befand, hatte damit Klarheit 
gewonnen, daß er das Vor- und das Hauptsignal über
fahren hatte. Er hielt aber nicht an, sondern legte nur 
die erste Bremsstufe ein, wodurch sich die bisherige Ge
schwindigkeit verringerte, und bemerkte zum Lokheizer 
K.: „Wir fahren heute auf Abzweigung ein“. Kurz darauf 
befand sich der Zug auf dem Bahnhof. Bevor er Still
stand, kam es zum Zusammenstoß! mit einem auf dem
selben Gleis entgegenkommenden und in den Bahnhof 
einfahrenden Zug. Es entstand Personen- und Sachscha
den. Nach dem geschilderten Sachverhalt stand die 
Schuld des Lokführers B. an dem Zusammenstoß zweifels
frei fest. Anders verhielt es sich mit dem Lokheizer K. 
Selbst wenn man annimmt, daß er die Pflicht gehabt 
habe, dem Lokführer B. von dem vorüberhuschenden 
Schatten Mitteilung zu machen, läßt sich daraus keine 
Schuld an dem Zusammenstoß herleiten. Die Unterlas
sung dieser Mitteilung ist nicht ursächlich für das Un
glück geworden, denn wenige Sekunden später und 
noch rechtzeitig genug, um den Zug vor dem Bahnhof 
zum Stehen zu bringen, wußte der Lokführer B. aus der 
Tatsache des Durchfahrens der Weiche genau, daß er 
das Vor- und das Hauptsignal überfahren hatte. Der 
Lokführer B. war demzufolge verpflichtet, anzuhalten. 
Da er trotzdem nicht anhielt, setzte der Lokführer B. als 
der Allein verantwortliche schuldhaft die Ursache für 
den kurze Zeit später erfolgenden Zusammenstoß. Trotz 
dieses Sachverhalts erging auch Haftbefehl gegen den 
Lokheizer K., der in der Hauptverhandlung freigespro
chen wurde. Da die 'bis zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Erlaß eines Haftbefehls ermittelten Tatsachen 
nicht auf den Lokheizer K. als einen Schuldigen an dem 
Zugunglück hinwiesen, war der Haftbefehl gegen ihn 
zu Unrecht ergangen.

Die Tatsachen, die auf einen bestimmten Beschuldig
ten als ein Verbrechenssubjekt hinweisen, dürfen we
der durch die übrigen erwiesenen Tatsachen noch durch 
logische Erwägungen über den Sachverhalt widerlegt 
werden. Wenn z. B. der Fleischergeselle W. behauptet, 
sein Meister habe bei den laufend vorkommenden Not
schlachtungen ständig die Därme, das Darmfett oder 
andere Teile von notgeschlachtetem Vieh zurückbehal
ten und verarbeitet, während der bei demselben Meister 
seit Jahren arbeitende Geselle J. das bestreitet, dann 
kann man nicht ohne weiteres der Aussage des Zeugen 
W. folgen, um den dringenden Tatverdacht zu bejahen. 
Hier muß erklärt werden, welche der beiden Aussagen 
glaubwürdig ist. Stellt sich nun heraus, daß der 71jäh- 
rige Geselle W. nach mehrjähriger Tätigkeit bei dem 
Beschuldigten vor etwa einem Jahr sein Arbeitsverhält
nis löste, weil er sich mit dem Meister über Heizung 
und Wohnung stritt, dann erscheint es bedenklich, daß 
er seine Anzeige nicht schon vor Jahren, sondern erst 
dann erstattete, als er seine Klage gegen den Meister 
vor dem Arbeitsgericht verloren hatte. Wird dann 
noch erwogen, daß es im Schlachthof hätte auffallen 
müssen, wenn der beschuldigte Fleischermeister jahre
lang z. B. Rinder ohne Kopf oder Euter usw. angeliefert 
hätte, dann ist die Aussage des Zeugen W. nicht nur 
durch die Aussage des Zeugen J., sondern auch durch 
die logischen Erwägungen in dieser Sache widerlegt.

Vereinzelt gibt es in der Praxis Ausnahmefälle, in 
denen selbst sorgfältige Ermittlungen keine Aufklärung 
über den Widerspruch zwischen verschiedenen Tat
sachen oder zwischen den bereits bekannten Tat
sachen und den logischen Erwägungen über den Her
gang eines geschehenen Verbrechens ergeben. In einer 
solchen Situation muß der für unser gesamtes Strafver
fahren geltende Grundsatz „im Zweifel für den Be
schuldigten“ auch auf die Entscheidung über die Anord
nung der Untersuchungshaft angewandt werden. Wenn 
die Beweismittel Tatsachen ergeben, die einander in 
vollem Umfang widersprechen oder die im Gegensatz 
zu logischen Erwägungen über das Verbrechen stehen, 
dann sind sie zur Begründung des dringenden Tatver
dachts ungeeignet. Eine so schwerwiegende Maßnahme 
wie die Verhaftung eines Bürgers muß auf stichhaltigen 
Gründen beruhen.

II
§ 141 Abs. 3 StPO ‘bestimmt nicht, daß der Fluchtver

dacht in allen Fällen zu bejahen ist, die die Ziffern 1 
bis 3 beschreiben, sondern er erlaubt lediglich, auf eine 
weitere Begründung für den bestehenden Fluchtver
dacht zu verzichten, wenn eine der in den Ziffern 1 bis 
3 genannten Voraussetzungen für den ‘bestehenden 
Fluchtverdacht erfüllt ist. Insbesondere § 141 Abs. 3 
Ziff. 1 StPO wird oft mißverstanden. Das Vorliegen des 
Fluchtverdachtes ergibt sich nicht aus dem Strafrahmen 
der für das betreffende Verbrechen in Frage kommen
den Strafrechtsnorm, sondern nur aus dem Zusammen
hang der konkreten Umstände des Falles, wie z. B. aus 
dem Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit des Verbre
chens, das begangen zu haben der Beschuldigte drin
gend verdächtig ist, oder aus der Persönlichkeit des Tä
ters und seinen Lebensverhältnissen oder aus der Höhe 
der in der gerichtlichen 'Hauptverhandlung zu erwarten
den Strafe oder aus dem Bestehen von Tatsachen, aus 
denen darauf zu schließen ist, daß der Beschuldigte 
seine Flucht vorbereitet. Nur nach sorgfältiger und voll
ständiger Prüfung solcher konkreten Umstände kann 
die Frage, ob überhaupt Fluchtverdacht besteht, ent
schieden werden. Aus § 141 Abs. 3 Ziff. 1 StPO kann 
nur gefolgert werden, daß Fluchtverdacht bei schweren 
Verbrechen naheliegt. Er ist aber nicht bei jeder Tat zu 
bejahen, die abstrakt mit mehr als zwei Jahren Ge
fängnis bedroht ist, während nach Lage der Sache eine 
konkrete Strafe von weniger als zwei Jahren Gefängnis 
zu erwarten ist. Ausgangspunkt der Entscheidung über 
den Fluchtverdacht wegen der Höhe der zu erwartenden 
Strafe ist die Schwere der konkreten Tat, nicht die ab
strakte Strafandrohung im Strafgesetz.

Unter falscher Anwendung des § 141 Abs. 3 Ziff. 1 
StPO wird manchmal nicht geprüft, ob nach den kon
kreten Umständen der vorliegenden Strafsache Flucht-^ 
verdacht besteht, sondern er wird (z. B. bei einer wegen 
einfachen Diebstahls von privatem Eigentum zu erwar
tenden Gefängnisstrafe von ungefähr neun Monaten) 
mechanisch angenommen, weil das in Frage kommende 
Gesetz in seinem Strafrahmen eine Gefängnisstrafe z. B. 
bis zu fünf Jahren androht. Es gibt sogar Haftbefehls
formulare, die geradezu -zu diesem Irrtum verleiten, 
weil in ihnen bereits der Wortlaut vorgedruckt ist: „Es 
besteht Fluchtverdacht, weil das Verbrechen, das den 
Gegenstand des Verfahrens bildet, mit einer Freiheits
strafe von mehr als zwei Jahren bedroht ist“.

Unser Strafverfahrensrecht geht davon aus, daß dem 
Urteil grundsätzlich die Unmittelbarkeit der richter
lichen Wahrnehmung in der Hauptverhandlung zu
grunde liegen muß. Wenn schon während des Ermitt
lungsverfahrens im Hinblick auf die Höhe der später zu 
erwartenden Strafe der Fluchtverdacht bejaht wird, 
dann wird damit nicht nur eine Verurteilung als gewiß 
hingestellt, sondern auch etwas über die Höhe der zu er
wartenden Strafe vorausgesagt. In vielen Strafsachen 
ist eine solche Entscheidung unumgänglich. Aber ge
rade, weil diese Entscheidung schon im Ermittlungsver
fahren, also zu einem Zeitpunkt zu erfolgen hat, an dem 
noch auf eine Reihe von Prozeßgarantien verzichtet 
werden muß, ist es notwendig, hier gründlichst zu prü
fen und lebensnaher als bisher zu entscheiden. Beson
ders in Strafsachen, in denen nach den konkreten Um
ständen des Falles weder eine Gefängnisstrafe von 
mehr als zwei Jahren, noch eine Zuchthausstrafe er
wartet wird, geht es nicht an, unterschiedslos vorauszu
setzen, daß der Beschuldigte keinen anderen Gedanken 
kennt, als die Flucht nach dem Westen. Bei einer sol
chen mechanischen Unterstellung des Fluchtverdachtes 
übersieht man nicht nur die starken Fäden, die den 
weitaus überwiegenden Teil unserer Bürger mit dem 
Leben in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat verbin
den, sondern man verkennt auch die Stärke der Fami
lienbande, der sozialen Stellung, des persönlichen Eigen
tums und den sehr oft vorhandenen Willen des Beschul
digten, sich gegen die ihm vorgeworfene Beschuldigung 
zu verteidigen oder wiedergutzumachen, was er ange
richtet hat. Unter Beachtung all der vorgenannten Ge
sichtspunkte bestand beispielsweise keinerlei Anlaß, in 
der erwähnten Strafsache gegen die Straßenbahnfahre
rin G. im Haftbefehl den Fluchtverdacht „wegen der 
Höhe der zu erwartenden Strafe“ zu bejahen.
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